
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 Absatz 2,  
186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

Zu Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Oktober 2013 schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Vorstand zur Erhöhung des Grundkapitals im Rahmen eines 
genehmigten Kapitals durch die ein- oder mehrmalige Ausgabe von auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien zu ermächtigen. Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Absatz 2, 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der als Bestandteil dieser 
Einladung auch in der Hauptversammlung und vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und auf Verlangen jedem 
Aktionär übersandt wird: 

A. Genehmigtes Kapital und damit verbundene Vorteile für die Gesellschaft 

Insgesamt soll ein neues genehmigtes Kapital bis zu einer Höhe von insgesamt EUR 6.947.325,00 
eingeteilt in Stück 6.947.325 auf den Inhaber lautende Aktien geschaffen werden. Durch das 
genehmigte Kapital wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.947.325,00 
gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien zu erhöhen.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital soll den 
Vorstand in die Lage versetzen, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates kurzfristig auf auftretende 
Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen 
Entscheidungen, die im Interesse der Gesellschaft stehen, reagieren zu können.  

B. Ausschluss des Bezugsrechts  

Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sach- oder Bareinlagen bis zu einem 
Betrag von insgesamt EUR 6.947.325,00 in folgenden Fällen auszuschließen: 

» für Spitzenbeträge, 

» wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne 
der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet, 

» soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder 
ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es 
ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts zustünde, 

» bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein technisch 
durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 
aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität 
und der leichteren Durchführung einer Emission. 



Zudem soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen 
Anforderungen für einen Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein 
etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3%, jedenfalls nicht 
über 5% liegen. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage 
versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe 
Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der 
Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt erfahrungsgemäß zu einem höheren 
Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre.  

Der Bezugsrechtsausschluss liegt damit in den vorgenannten Fällen im Interesse der Gesellschaft 
und der Aktionäre. Der Bezugsrechtsausschluss bedingt zwar eine Verringerung der relativen 
Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der Aktionäre und hat folglich einen 
gewissen Verwässerungseffekt. Diejenigen Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren 
relativen Stimmrechtsanteil jedoch beibehalten möchten, können die erforderliche Aktienanzahl 
über die Börse erwerben, um ihre bisherige Beteiligungsquote und ihren bisherigen 
Stimmrechtsanteil aufrecht zu erhalten. 

Nach Abwägung aller Umstände hält deshalb der Vorstand den Ausschluss des Bezugsrechts in den 
vorgenannten Fällen aus den dargelegten Gründen auch unter Berücksichtigung eines etwaigen 
Verwässerungseffektes für sachlich geeignet und erforderlich sowie gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang einzuräumen. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von zukünftig 
eventuell ausgegebenen Schuldverschreibungen dient dazu, deren Inhaber so zu stellen, als hätten 
sie von ihren Rechten aus den Schuldverschreibungen bereits Gebrauch gemacht und seien bereits 
Aktionäre. Durch diesen Verwässerungsschutz wird verhindert, dass möglicherweise der Options- 
bzw. Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen ermäßigt werden 
müsste. Dadurch wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss sichergestellt.  

Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten Kapitals des Weiteren ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag von insgesamt 
EUR 6.947.325,00 gegen Sacheinlagen ausschließen zu können. Die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere gegen 
Einbringung von Rückzahlungsansprüchen aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von 
der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund der Ermächtigung 
nach Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 23. Oktober 2013 begeben werden, soll die 
Möglichkeiten der Gesellschaft durch Platzierung von Options- und Wandelanleihen und damit die 
Möglichkeit der Gesellschaft, Kapital aufzunehmen, erweitern.  

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen dienen. Der Erwerb 
eines Unternehmens oder einer Beteiligung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre darf 
nur erfolgen, wenn die Beteiligung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft 
liegt.  

Die Gesellschaft soll jederzeit in der Lage sein, sowohl auf dem nationalen Markt wie auch auf den 
internationalen Märkten im Interesse der Aktionäre rasch und flexibel handeln zu können. Hierzu 
gehört auch die Möglichkeit, Unternehmen oder Beteiligungen zur Optimierung der 
Wettbewerbsposition oder zur besseren strategischen Ausrichtung zu erwerben. Ausschließlich die 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss bietet die Möglichkeit zum 



Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung mit eigenen Aktien der Gesellschaft, um relativ 
zeitnah Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können. Durch die vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts kann der Gesellschaft die notwendige Flexibilität 
gegeben werden, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Gerade bei dem Erwerb von Beteiligungen kann nur 
mittels des Bezugsrechtsausschlusses ein Erwerb stattfinden. Hierdurch wird darüber hinaus die 
Liquidität der Gesellschaft geschont. 

Der Bezugsrechtsausschluss bedingt zwar eine Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 
dadurch eine Verwässerung des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Die 
Einräumung eines Bezugsrechts kann allerdings beim Erwerb von Unternehmen oder von 
Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Inhaberaktien nicht realisiert werden. Die 
Aktien der Gesellschaft würden demzufolge bei einem Bezugsrecht der Aktionäre nicht als 
Akquisitionswährung zur Verfügung stehen.  

Zurzeit bestehen keine konkreten Erwerbsvorhaben, für die von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht werden soll. Sofern sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 
konkretisieren, wird der Vorstand stets sorgfältig überprüfen, ob sie von dieser Möglichkeit der 
Kapitalerhöhung, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen gegen Ausgabe neuer Inhaberaktien der Gesellschaft Gebrauch machen soll. Der 
Vorstand wird von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung und zum Bezugsrechtsausschluss nur 
dann Gebrauch machen, wenn das konkrete Vorhaben den vorgegebenen Umschreibungen 
entspricht und im Zeitpunkt der Ausnutzung noch im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche 
Zustimmung gemäß § 204 Abs. 1 AktG erteilen. Hinsichtlich der Bewertung der Aktien der 
Gesellschaft und der zu erwerbenden Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen wird der 
Vorstand eine Sacheinlageprüfung durch Steuerberatungs-/Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
anfertigen lassen. Unter Abwägung der genannten Umstände halten deshalb der Vorstand und der 
Aufsichtsrat die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für gerechtfertigt und angemessen. 
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates in jedem Einzelfall sorgfältig und gewissenhaft 
prüfen, ob das konkrete Vorhaben von den abstrakt umschriebenen Voraussetzungen gedeckt ist 
und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 


